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Interkommunion

Mıt der „Erklärung über die Religionsfreiheit“ hat das Il Vatikanische Konzil nıcht
DUr die bisherige kıirchliche Haltung yegenüber andersartigen religiösen Anschauungen
entschieden revidiert, sondern zugleıich einen Anstoß für das theologische Denken
gegeben, auch 1im innerkirchlichen Raum einer berechtigten Pluralität der Überzeu-
SunNngsecnh und der sittlichen Entscheidungen mit dem Bemühen Verständnis und
Achtung entgegenzukommen. ber die rundamentaltheologische und die gesellschaft-
ıche Relevanz1 des kırchlichen Toleranzverständnisses hinaus stellt sich nam-
lıch die Frage, ob nıcht EST: recht 1mM innerkirchlichen Bereich als dem Ort der Freiheit
1n Christus die psychologische Freiheit, das Freisein VO der Bedrängnis durch kiırchen-
rechtliche Sanktionen, ebenfalls die Voraussetzung bilden müfßte für wahrhaft sıttlıche
Entscheidungen Diese Überlegung drängt sıch VOTr allem dann auf, WECNN W1e
Fall der Interkommunion eines Mischehepaares ıne Gewissensentscheidung Sanz

dem praktıschen Gesichtspunkt liebender Rücksichtnahme auf den Partner
gefällt wırd und die eigene Wahrheitsüberzeugung PCI definitionem nıcht verleugnen
111 Das Konzil hat ıne saubere Abgrenzung VO  3 echt und Sıttlichkeit OM-
iIinenNn un dem echt die Aufgabe zugewlesen, den Raum der Gewissensentscheidung

schützen Nachdem VO  e} katholischer w1e protestantischer Seıite die Diskussion
die Möglichkeit der Interkommunion NEU aufgebrochen 1ISt, MUuU die Kirche prüfen,

ob S1e in dieser rage einen echten Freiheitsraum der Gewissensentscheidung respek-
tieren und gegebenenfalls auch rechtlich ermöglichen kann.

Begriffliche Klärung

Unter Interkommunion soll hier die Praxıs se1 s1ie bloß geduldet oder schon recht-
lıch geordnet verstanden werden, beiderseits Glieder der anderen Konfessionen
ungehindert eigenen eucharistischen Gottesdienst teilnehmen lassen. Damıt ist

Vgl Böckenförde, Eıinleitung, 24 1n Erklärung ber die Religionsfreiheit (Textausgabe
Aschendorff, üUunster BT versteht dıe Religionsfreiheit Nnur als zıvıles Menschenrecht und
sıeht keine Auswirkungen aut innerkirchliche Verhältnisse. Vgl ber den 'Lext der Konzilserklärung,
Nr. U, SOWI1e den Kommentar VO'  w} Pavan 1m ETn Erg 2) 714

Vat E Erklärung ber die Religionsfreiheit, Nr 3C „r (der Mensch) darf ber auch cht
daran gehindert werden, gemäß seinem Gewissen handeln, esonders 1m Bereich der Religion. Denn
die Verwirklichung und Ausübung der Religion besteht iıhrem Wesen ach VOTLT allem 1n inneren, willent-
lıchen un treien Akten, durch die siıch der Mensch unmıittelbar auf Gott hinordnet; kte dieser Art
können VO einer rein menschlichen Gewalt weder betohlen noch verhindert werden.“

o, Nr.
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gemeınt, ıhnen nicht 1Ur die Anwesenheit gestatten, sondern ihnen auch die Kom-
MuNnNLON bzw das Abendmahl reichen. Diese Bedingung 1St hier das Entscheidende!
Denn selit der Reformation 1st n1ıe einem Protestanten rechtlich verwehrt ZECWESCH,
der Messe eiızuwohnen und die Wandlung, die INa  w} 1n der bisherigen Theologie als

Substantia der Eucharistieteier herausstellte, erleben; dagegen Wr ihm ohl
UNterSagt, die Kommunıion empfangen Vielleicht lebte 1n dieser scheinbaren In-
konsequenz untergründig das Wıssen die zentrale, gemeinschaftsstiftende Bedeu-
tung des Mahles welıter.

Die Mitwirkung Zzweiıier Geistlicher verschiedener Kontfession 1St ine spezifısche
orm der Interkommunion, die besondere Probleme aufwirft und 1n unNnserem Zusam-
menhang ıcht ZUr Diskussion steht.

icht Interkommunion 1m eigentlichen Sınn 1St CS, WenNnn einzelne Christen 1m Ge-
wıssen keine Schwierigkeiten sehen, der Abendmahlsfeier einer anderen Konfession
voll teilzunehmen. Ebenso bedeutet keine Interkommunion, WeNn einselitig Ver-
treter einer anderen Konfession bei der eigenen Kontession Zur Mitfeier zugelassen
werden 5. Im ÖOÖkumenischen Direktorium VO 1967 heißt nämlıich:

„Wo diese Einheit des Glaubens bezüglich der Sakramente e  © oll die Mitteijer der pE-
Brüder mit den Katholiken, besonders bei den Sakramenten des Altars, der Buße und

der Krankensalbung, untersagt se1n. Weıil ber die Sakramente sowohl Zeichen der Einheit
WI1e auch Quellen der Gnade SIN (vgl Über den COkumenismus 8), kann die Kırche
ausreichender Gründe den utritt diesen Sakramenten einem gELTENNTLEN Bruder geSTAL-
7 A Eın Katholik aber ... darf diese Sakramente NUur VO':  =-; einem Amtsträger, der die
Priesterweihe gültig empfangen hat, verlangen.“ 6

Miıt dieser wichtigen Einschränkung 1St eindeutig dıe Wurzel des Problems -

miıindest AaUuSs der katholischen Sıcht berührt. Be1 der Diskussion die Interkom-
munı0n geht letztlich das Verständnis des Amispriestertums und seiner oll-
macht und Funktion 1im Vollzug der Eucharistie. Problematisch 1St 1n diesem Sınn
eben die Teilnahme eines Katholiken be] den anderen Konfessionen und nıcht umsSe-
kehrt; weil die herrschende katholische Auffassung davon ausgeht, daß einer nıcht-
katholischen Abendmahlsfeier die Substanz, die „LCS eucharistica“ fehle, un ZWartr

vornehmlich, weıl dort auch das katholische Amtspriestertum fehlt.

11 Die authentische Lehre

Die amtliche kırchliche Lehre finden WIr 2Ra0l besten im Okumenismusdekret UuSsal1lll-

mengefaßt. In den entscheidenden Abschnitten SAagt das Konzzil:
„Die Taufe begründet Iso eın sakramentales Band der Einheit zwischen allen, die durch

sS1e Wiede}‘geb0ren SIN Dennoch 1St die Tauftfe 1Ur eın Anfang und Ausgangspunkt, da s1e

4 ( Can 855; vgl Mörsdorf, Lehrbuch des Kirchenrechts 11 (Paderborn 51953)
Vgl Gewährt die Katholische Kırche offene Kommunion?, 1n * Herder-Korrespondenz (1968)

520-522
6  D Ökugenisées Direktorium, Nr. 55
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ıhrem gyanzen Wesen nach hınzielt auf die Erlangung der Fülle des Lebens 1n Christus. Daher
1St die Taufe hingeordnet auf das vollständige Bekenntnis des Glaubens, aut die öllige FEın-
gliederung 1n die Heilsveranstaltung, WI1IEe Christus S1e ewollt hat, schließlich auf die voll-
ständıge Einfügung 1n die eucharistische Gemeinschaft.,

Obgleich be1 den VO  3 uns getrennten kırchlichen Gemeinschaften die AaUus der Taufe hervor-
gehende volle Einheit MmMIiIt uns tehlt und bgleich sS1e nach unserem Glauben VOTr allem n
des Fehlens des Weihesakraments die ursprüngliche un vollständige Wirklichkeit des eucha-
ristischen Mysteriums nıcht bewahrt haben (genuınam q integram substantiam Myster11
eucharıisticı NO  e} servasse), bekennen S1ie doch be1 der Gedächtnisteier des Todes un der
Auferstehung des Herrn 1mM Heiligen Abendmahl, daß hier die lebendige Gemeinschaft mıt
Christus bezeichnet werde, und s1e se1ine glorreiche Wiederkunft. Deshalb 1STt die Lehre
VO Abendmahl des Herrn, VO:  } den übrigen Sakramenten, VO:  -} der Liturgie un VO:  =) den
Dienstämtern der Kıirche notwendig Gegenstand des Dialogs.“ 7

Wır finden also 1n der Lehre des Konzıils einen bedeutungsvollen Hınweis auf das
Gemeinsame, W d u1ls über dıie Taufe hinaus auch 1n der Eucharistie mıt den Gläubigen
anderer christlicher Konftessionen verbindet, aber auch ıne deutliche Abgrenzung
gegenüber einer unvollständigeren eucharistischen Wırklichkeit.

Dieser negatıve theologische Ansatz wiırd 1U11 1im Okumenischen Direktorium
einer Sanz klaren Anordnung ausgestaltet: Eın Katholik darf dieses Sakrament nur
VO  e einem Amtsträger empfangen, der gültig ZU Priester geweiht ist! Um die Be-
deutung dieses Dokuments richtig werten, wırd INa  } siıch erinnern mussen, da{fß

seiner material eindeutigen Aussage nıcht 1n jedem Fall verbindliches echt
setzen ll Im Proömiıum heißt „Weıil diese ewegung eın Werk des Heıiligen
Geıistes ist, ll das folgende seiner Absicht und Art nach lediglich den Bischöfen
be] der Durchführung des Okumene-Dekrets dienen und Ja nıcht den Wegen der Vor-
sehung irgendein Hındernis entgegenstellen und den künftigen Anregungen des
Heıligen Geıistes vorgreifen.“ Dıie Intention des Konzils, die hier noch aufgenommen
ISt, wird jedoch in den meısten Stellungnahmen nıcht mehr gesehen; die Aussage des
Direktoriums wiırd dessen als verbindliches Recht interpretiert, das Gehorsam
beanspruche. 1le Verlautbarungen Roms 1n dieser Sache Beiträge von Kardinal
Bea® und Kardıinal Journet im Osservatore Romano SOWIl1e ıne Ansprache Papst
Paul AFl VOT Mitgliedern des Sekretariats für die FEinheit der Christen
nämlich harte Bestätigungen des Verbots 1 Als entscheidende Gründe für die Ableh-

Vat. PE Dekret ber den Okumenismus, Nr.
Kaufmann, Abendmahlsgemeinschaft geLreENNLTLEr Brüder?, 1n ! Orientierung 37 (1969) 255260 256

Agostino Cardinale Bea, Note cırca l’applicazıone del Direttorio Ecumenico, 1n ® (I)sservatore
Romano V, 10 1968

Journet, istero adorabile ed intoccabile l’Eucaristia, 1n ? Osservatore Romano \

1969
11 Ansprache Pauls VI 13 11 1968; 1m glei&xen ınn Jüngst 1n der Generalaudienz VO:

21 1970
Wıllebrands/Hamer, La posizıone della Chiesa cattolica 1n aterıa de Eucarıistıia COINUNNC Lra

crıstianı dı dıverse confess1i0n1, 1n * Osservatore Romano 1970 Dt Übersetzung ın: KN.  h>
Konzıl-Kirche-Welt Nr. \A 1970, 5  —
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NUNSs der Interkommunion nın das Okumenische Direktorium die Einheit des lau-
bens die Notwendigkeıit des Amtspriestertums

Die Einheit des Glaubens

Eıne kultische Handlung das Okumenische Direktorium OTAauUS

1STt {HBUS „Selbstdarstellung religiösen Gemeinschaft“ die damıt die Einheit
ihres relig1ösen Bekenntnisses Aur Ausdruck bringt Nırgends ON: stellt sıch die
Kirche 99 pragnanter und sinnenfälliger Weıse dar“ WI1Ie gerade ıhrem ult

Der Aspekt der Selbstdarstellung der Kırche der Fucharistie kommt auch
Neuen Testament deutlich ZUTr Geltung Josef Blank hat die Eucharistieaussagen des

Korintherbriefs gerade aut ihre Gemeinschaftsbedeutung hın untersucht Im
Gegensatz blofß „Tfunktional mechanıschen und „rıtualıstischen
Handeln bilden Eucharistieverständnis des Paulus Handlung und Sınnn der
Handlung JRREZ unlösliche Einheit Das theologische Verständnis 1ST also nıcht 1Ne

nachträglich und VO  w außen herangetragene Deutung „‚S5innerfülltes 'Iun 1ST ein

solches un, be] dem sich 1111 Iun selbst Sinn realisıert und der Sınn NUur solchem
'Iun sıch realısiert, ein Tun, das ohne diese Sınn Immanenz völlig überflüssig, nıchts-
sagend und damıt selbst nıchtig Ware “ 17 Als bloß gepredigter kommt dieser Sınn
nıcht voll ZUr Darstellung, bleibt unvollendet, seiIiNer Verleiblichungstendenz -
terbrochen Beide Omente sınd wesentlich sowohl das ATut dies iNe1NeM (ze-
dächtnis!“ wWI1e das „Ihr sollt den Tod des Herrn verkünden!“ Verkünden und 'Tun
gehen hier bal Einheit C1IN, die übrigen verkündenden 'Iun dieser Dichte nıcht
gegeben 1STt „Das Sakrament 1ST nıcht NUr ‚verbum visibile ‚sıchtbares Wort SOI-

dern Medium menschlichen uns siıch realisıerendes, 1ecr also Gemeinschaft stif-
tendes Wort Für Josef Blank bildet der paulinischen Aussage der „sakramentale
Christusleib des Brotes das „vermittelnde Glied“ zwischen der Identifikation
der Gemeinde IN1TL Christus Kor 12 127) als theologischen Grund der Einheit der
Kıiırche und der existentiellen Erfahrung der Mahlgemeinschaft 21 als „dynamischer
Vollzugseinheit“ VO'  - Glauben und Iun

„Daraus tolgt, daß die Verbindung VO  w} Herrenmahl und Christus-Leib Kor 1O;
16 f oftenbar einmal deshalb möglıch 1SU, weiıl Paulus den Christus selbst als den die
Einheit stiftenden und verwahrenden Grund der Einheit begreift dann welter, weil

13 Nr 55
14 Kirchgässner, Kommunıo0on und Interkommunion, 926 111 Diakonia (1969) 92—1
RA (}
16 Blank Eucharistie un! Kırchengemeinschaft nach Paulus, Una Sancta (1968) 17T

Ebd 177 19 Ebd 178Ebd TE
Ebd 179 21 Ebd 178 Ebd LT
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gerade 1mM Geschehen eucharistischer KoLumoni12 denjenigen Vorgang erblicken
ECIMAaS, in welchem diese Einheit siıch vollzieht, darstellt und verwirklicht. Im Hın-
tergrund dürfte der Gedanke stehen, da{fß der Herr selbst 1st, der 1MmM sakramentalen
Vorgang der Gemeinde handelt, S1e darıin ZUr Einheit fügt.

Blank weIlst 1Un nach, daß ZeEWI1SsSE Spaltungen 1ın der Gemeinde VO:  - Korinth die
Mahnungen des Paulus Kor I veranlaßt haben Verschiedene Kultgemein-
schaften VO  } Heidenchristen und Judenchristen entstanden, die nıcht mehr
Eucharistiegemeinschaft mıteinander halten wollten Z Gegenüber dieser Tendenz be-
LONT Paulus mi1It Nachdruck das Einheitsstiflende der Gemeinschafl mit Christus. Es
zibt NUur wWwel Stellen, denen Paulus seine Traditionsverbundenheit Sanz besonders
hervorhebt, seine Aussage NTF  GCEHS beim Kerygma VO' erhöhten Herrn

Kor und bei der Charakterisierung des Herrenmahls Z Das entscheidende Ver-
mächtnis ISt die Verkündigung des 'Todes des Herrn, die sich gerade durch das Symbol
des Einheit verwirklichenden Mahles vollzieht. Dieser Sınn schließt nıcht 1Ur jede
Trennung AaUuUS, sondern ordert geradezu auf, die Einheit aller Glaubenden und Ge-
tauften durch die Wirksamkeit Christi 1ın der Eucharistie Wırklichkeit ayerden
lassen.

Nach dieser Darstellung der paulinischen Theologie dart das Argument der Einheit
des Glaubens gerade nıcht ZUr Scheidung von denen benutzt werden, die mıt uns

Jesus Christus als Herrn bekennen.

Die Notwendigkeit des Amtspriestertums

Dıieses Argument scheint in allen Begründungen des Interkommunionverbots das
Hauptgewicht haben 2 Das ergibt sich deutlich Aaus dem geNANNTLEN Satz des
Okumenischen Direktoriums: »”  ın Katholik darf diese Sakramente 1LUFr VvVon einem
Amtsträger verlangen, der die Priesterweihe gültig empfangen hat.“ Dahinter ste_ht
eın Verständnis des Amtspriestertums, das das Wesen des priesterlichen Diıenstes e1n-
se1lt1g VO  w} der Konsekrationsvollmacht her bestimmt sein äßt Dem entspricht ine
Auffassung, die die Wirklichkeit des eucharistischen Sakraments SANZ VO  3 eıner
konsekratorischen Formel abhängig macht, 1e€ auszusprechen LUr einer bestimmten
Klasse innerhalb der Christenheit vorbehalten 1St 2 Weil 1U  ; andere Konfessionen
keine in UnNlserer Form geweihten Priester haben, feiern S1e nach dieser Vorstellung
auch nıcht gültig bzw überhaupt nıcht Eucharistie, während ein abgefallener Priester
auch dann noch wirksam „verwandelt“, WENN 1988058 die vorgeschriebenen Worte 1in
der Absıicht der Kirche ausspricht. Es 1St eicht: zeıgen, da{fß dieses Verständnis noch

23 Ebd 180. Ebd 174 25 Ebd 173
Willebrands, La pos1ızıone (Anm 12); Nr Ac

A Kırchgässner, a. O© 103
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bıs VOor kurzem inner- w 1e außerkatholisch das landläufige Bıld VO Priesteramt g..
pragt hat Der französische Nachkriegsspielfilm „Der Abtrünnige“ verschär# die
rage nach der priesterlichen Weihegewalt dadurch, da{fß 1n der Tıtelrolle eın ab-
ständiger Priester seine „Konsekrationsvollmacht“ 1ın schockierender Weise auskostet.
An solchen Extrempositionen der Fılm ware ohne dieses Mißverständnis Sar nıcht
möglıch SCWESCH erkennt INnNan vielleicht dıe Fragwürdigkeıt dieses Denkens.

111 Kritische Fragen

Zur Eıinheit des Glaubens

Die Interkommunion wiırd zunächst mi1t dem Hınweis untersagt, S1e simuliere ıne
aktisch nıcht vorhandene Einheit 1m Glauben und verhindere gerade dadurch das
notwendige Bemühen die gegenseıt1ige Annäherung. Diese Auffassung teilt auch
die Mehrzahl der nichtkatholischen Kirchenleitungen A Zu dieser Begründung drän-
gCNH siıch 19888  e} tolgende Überlegungen auf:

A) Es handelt siıch bei den Christen anderen Bekenntnisses nıcht Ungetaufte,
sondern gyläubige Menschen, die, WI1Ie das Okumenismusdekret ausdrücklich 89
betont, 1n der Gemeinschaft mi1t dem Leib Christi stehen. Durch die sakramentale
Basıs der Tauftfe esteht hier ıne grundlegende FEinheit 1im Glauben und 1n der Kır-
chengliedschaft. Man bezweifelt heute, da{fß die Eucharistie VO  3 iıhrem rsprung her
überhaupt als „Kult einer Instiıtution mMIıt definiertem Credo“ verstanden und
berechtigt durch den Anspruch auf Exklusivität ZUuUr Maniftfestation der Zwietracht
werden könne; Paulus habe der „Einheit des Leibes Christi“ bestehender
Lehrunterschiede gerade 1Ur das gemeinsame Bekenntnis ZU Herrn Jesus Christus
als Distanzierung VO heidnischen Götzendienst (vgl Kor I0 14 fT.) verstanden 3
also jene Gemeinsamkeit, die mi1t der Taufe gyegeben ISt.

Wenn schon VO der neutestamentlichen Praxıs her die Gemeinschaft begründende
Bedeutung des Christusbekenntnisses erhellt, wırd prüfen se1N, ob die theologi-
schen Distinktionen der verschiedenen Bekenntnisse echte Hıindernisse autf der Suche
nach der Einheit se1n dürfen, besonders auch angesichts der Tatsache, dafß die theolo-
gischen Spannungen innerhalb der Konftessionen heute oft größer sınd als jene 1ffe-
FeENZCN, die manche Kontessionen voneinander ö Eın STAarres Festhalten
einer iıdealistischen „Einheits“-Konzeption würde doch 1n nıcht wenıgen Gemeinden
die gemeiınsame Eucharistie VO'  } vornherein ausschließen.

„Der Abtrünnige“ (Le Defroque). Produktion: C./Gaumont, 1954 Verleih: Union. Buch un
Regie Leo Joannon. Hauptdarsteller: Pıerre Fresnay Besprechung: 3513

Kaufmann, 256
30 Nr. 22
31 Kontroversen die Interkommunion, 1n ! Herder-Korrespondenz 23 (1969) 266—-196 266
32 Kaufmann, 257
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Kaufmann fragt überdies miıt Recht, W as in  . Aaus der kirchlichen Praxıs der

Frühkommunion tolgern müusse, bei der VOIN iınd 1LLUr verlangt werde, daß die
Kommunion Von gewöhnlichem Essen unterscheiden könne 3i

Das Okumenismusdekret Sagt deutlich, da{fß innerhalb der „Hierarchie der Wahr-
heiten“ 1n jenen Fragen, die das Heilszzel selbst betreffen und denen deshalb der
Vorrang zukommt, ıne Einheit der christlichen Konfessionen bereits weıtgehend
gegeben se1 9 während die Divergenzen die mehr peripheren Fragen der Heilsmittel
betreften. Das gilt in besonderer Weise für die Eucharistie. Das Dekret stellt fest, daß
die anderen christlichen Gemeinschaften den 'Tod des Herrn bezeugen, seine Wieder-
kunft und davon überzeugt sind, da{ß sich 1 Abendmahl christliche Gemeıin-
chaft verwirkliche 3l

Hıer für uns die Besinnung auf 1ın gemeinsames Eucharistieverständnis ein.
Blank stellt test, WIr müßten versuchen, über die verschiedenen Interpretationen

hinweg ZU VOI- und übergeordneten rsprung 7zurückzukehren ö „Das Herrenmahl
1St Sıtuation, Ereignis der Gemeinde in ausgepragtem Sınn. Wo gefeiert wird, wird
eben dadurch Gemeindesituation geschaffen. Der Begriff ‚Gemeıindesituatıion‘, der —

nächst soziologisch oder geistesgeschichtlich verstanden werden kann, ekommt theo-
logische Relevanz iın dem Augenblick, Glaubensverkündigung, Gottesdienst
und Herrenmahlfeier geht Die theologische Aussage dart gerade diesen ekklesiologi-
schen Geschehenshintergrund nıicht Aaus dem Blick verlieren, wenn sS1e nıcht lehrhafter
Abstraktion und theologischer Spekulation 1im schlechten Sınn des Wortes verfallen
will.“

Paulus kennt ohl ıne reale rasenz Christi 1n den eucharistischen Gaben, aber
das Verständnis der Eucharistie 1St nıcht VO  3 einer Interpretation der Gegenwart des
Herrn her erschließen, sondern nach dem entscheidenden Ansatz des Neuen 'Testa-

VO  —$ der Wirkgegenwart Christz 1im Vollzug dieser heiligen Feier her Die Sub-
der Eucharistie 1St also ihrem rsprung suchen, nämlich 1 Glauben

die Dynamık eines sinnertüllten und sinnverwirklichenden, einheitsstiftenden
uns 1n der wirksamen Wirklichkeit des erhöhten Herrn. hne die geschichtlich
verstehenden Interpretationen des Eucharistiegeheimnisses durch dıe kırchliche Ira-
dıtiıon abzuwerten, aßt sıch ohl feststellen, da{fß in der Substanz doch ine größere
Übereinstimmung 1mM Glauben bestehen scheint als die iußeren Dıvergenzen

lassen.
In diesem Zusammenhang gewinnt der Umstand Bedeutung, dafß die alten

Unterschiede 1in der Eucharistielehre der Konfessionen VOrLr allem VO:  ; der Jugend
weithin nıcht mehr verstanden werden. Oftensichtlich verlagert sıch einmal das lau-
bensinteresse deutlich auf die rage nach dem „ Wozu“ der Gegenwart Christi und

33 Ebd 258 Nr. 11 35 Nr.
Z Blank, BA Ebd 173
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relativiert dıe alten dogmatischen Streitigkeiten 3, Z.U; anderen schiebt siıch 1n
allen Kirchen die rage der „Orthoprgxis“ f des evangeliumsgemäßen sozialen Enga-
ZEMENTS der Gläubigen, immer mehr gegenüber der formalen „Orthodoxie“ 1n den
Vordergrund 4, Wenn Ss1e nıcht Gefahr laufen wollen, durch das Festhalten ab-
strakten Prinzıpien die Übereinstimmung mıiıt den Gläubigen verlieren4 mMüssen
dıe ırchlichen Autorıitäten diese Neuorientierung des Glaubensbewußtseins beachten
und auch bereit se1n, daraus Konsequenzen ziehen.

C) Schließlich geht beim Vollzug der Eucharistie nicht 1Ur ıne zufriedene
Selbstdarstellung der Gemeinde, sondern gerade auch die Selbstverwirklichung
der Gemeinde auf die künftige Vollendung hin. Zieht Nan diese eschatologische
Dımensıon der FEucharistie ernsthaft 1in Betracht, MU INa 1n der 'Tat fragen, ob WIr
„1N der Beurteilung der Legitimität VO  - Interkommunion nıcht einse1lt1g auf Ver-
gangenheıt und Gegenwart fixiert geblieben sind“ 4

„Wıe alle Sakramente 1St auch die Eucharistie eine Vorwegnahme des Künftigen
und Endgültigen, ‚P12NUS redemption1s aeternae‘, Sie 1St ein Vorzeichen dessen, WAS

WI1r erhoffen, W as noch nıcht ISt und W 2a5 werden soll, nıcht ine Feststellung dessen,
W as 1St oder W as WIr erreicht haben Dieses Vorgreifen auf die Letzten Dınge stellt
sıch auch 1in einem anderen Zusammenhang dar, den bereits der biblische Eınsetzungs-
bericht enthält Kor IS 26C); Eucharistie 1St memor12a pass1on1s, aber auch ‚Uur-

rection1s In der Weıse des Vollzugs haben WIr immer prüfen, ob WI1Ir dabei für
oder die Hoffinung plädieren; 1ne Abriegelung oder Vermauerung der Türen

den ‚Bruder in Christus‘ entspricht weder seiner noch unNnserer Hoffnung un 1st
wahrhaft nıcht ermutigend.“ Dieser eschatologische Aspekt der Eucharistie führt
uns deutlich VOT Augen, daß das Herrenmahl eın 'Tun der Kırche auf dem Weg ist,
„Wegzehrung“ 1n der spannungsvollen Exıistenz 7zwischen beglaubigter Verheißung
und endgültiger Erfüllung. Thesen, die die Fucharistie beschränken wollen entweder
auf eın „Zeıichen der Einheit“ oder aut eın bloßes „Mittel ZUuUr Einheit“, erweısen sıch
daher als einselit1g verkürzend. „Abendmahlsgemeinschaft MUu: sowohl Zeichen der
Einheit T01C auch Instrument der FEinheit se1in.  « Der biblische Gedanke, daß der Herr
celbst 1n der Eucharistie dıe Einheit wirkt, äßt sie als „Heilsinstrument Christı ZUT

wachsenden Einheit“ verstehen, als Sakrament, das die Gemeinschaft 1in und mit
Christus bezeichnet und bewirkt. Wenn ine gläubige Gemeinschaft ganz Christus
gleichförmig wırd, hat S1e damıiıt auch die vollkommene FEinheit untereinander her-
gestellt. Christus selbst 1st der Kristallisationspunkt der kirchlichen Einheit. Der He1-
lige Gelst „schafft diese wunderbare Gemeinschaft der Gläubigen und verbindet s1e

Kontroversen die Interkommunion, 267
40 Kaufmann, 257
41 Kontroversen, 267

Kirchgässner, 99
Ebd 0®

Fiolet, Die Abendmahlsgemeinschaft AauUuS$S katholischer Sicht, 1n Conciliıum (1969) 255—259 255
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in Christus INN1g, daß das Prinzip der Einheit der Kirche 1St. Wo der Glaube

die Gemeinschaft 1n Christus lebendig vorhanden ist, kann möchte Inan fol-
DErn das gemeinsame Herrenmahl diese Einheit vertiefen. ine ähnliche Auffassung
vertritt auch Vischer, WEn als gemeinsame Überzeugung der protestantischen
Kırchen herausstellt, dafß „die Eucharistie das sakramentale Ereijgnis“ sel, das die
Commun10 durch die Krafl des Heiligen (Geıstes 4

Unter dieser Voraussetzung des gemeinsamen Bekenntnisses ZU auferstandenen
un erhöhten Herrn kann dann auch die yemeinsame Feier des Herrenmahls als
Mittel ZUT Realisierung und Verleiblichung dieser Einheit verstanden werden 4

Fafßrt INa  - die verschiedenen Gesichtspunkte ZUSAaMMCN, aßt sıch teststellen: In
der Eucharistie ewirkt der Herr selbst die Einheit seiner Gläubigen, indem S1e als
Forderung verkündet und sakramental verwirklicht wird. Es 1St deshalb ine ernste

Frage, ob die Eucharistiefeier dıie Einheit der Gläubigen LUr jeweıls innerhalb der
kırchlichen Gemeinschaften ZU Ausdruck bringen kann oder ob S1e nıcht noch eher
dıe Einheit den christlichen Kirchen herausfordern un fördern sollte. Vom An-
SAatz des Neuen LTestaments her 1St dieser einheitsstiftende Sınn nıcht auszuschließen.

Zum Amtspriestertum
Die Interkommunion wird des weıtern mMi1t der Begründung abgelehnt, daß die

nichtkatholischen Gemeinschaften SCHh des Fehlens des Weihesakraments die molle
sakramentale Wırklichkeit der Eucharistie nıcht mehr esäißen. Diese Feststellung
schließt zunächst nicht jede „substantia“ überhaupt aus! Unserem Glaubensverständ-
nN1s stellt sıch das Problem, ob 1er aber nıcht möglicherweise doch mehr Wirklichkeit
gegeben 1St als allein jene, die der Herr mMi1t dem Wort verheißen hat: Wo Z7wel oder
drei 1n meınem Namen versammelt sind, da bın ıch mitten iıhnen (Mit 18, 20)

Wır sind damıt autf die Bedeutung des Amtspriestertums verwıiesen. In Jüngster eıit
sınd mehrere sorgtältige Arbeiten seinen biblischen Grundlagen w1e auch seinen dog-

Vat. 4: Dekret ber den Okumenismus, Nr.
Auf dem Weg ZuUuUr Interkommunion, 1n ! Herder-Korrespondenz 23 (1969) 558—562 559
Vgl Herder-Korrespondenz 75 (1969) 456
Josef Blank, Der Priester 1im Lichte der Bıbel, 1n ? Der Seelsorger 38 (1968) 155—164; arl Her-

mMmann Schelkle, lenste un Diener ın den Kirchen der ntl. Zeıt, 1n : Concılıum (1969) 1585—164;
Heınrich Schlier, Grundelemente des priesterlichen Amtes 1 N 9 1n : Theologie und Philosophie
(1969) 161—-180; Joachim Gnilka, Geistliches Amt un Gemeinde nach Paulus, 1N : Kairos ı (1969)
95—-104; Josef Ernst, Das Selbstverständnis des Gemeijndeamtes 1m NE: 1n ! Una Sancta (1969) 189—200;
Rudolf Pesch, Berufung und Sendung, Nachfolge und 1ss10n. Eıine Studıie 1! 16—20, 1n Zeit-
schr. kath. Theologie (1969) 1351 Auf die sehr verschiedenen exegetischen Ausgangspunkte bei
Blank Uun: Schlier ann 1er ıcht weıter eingegangen werden. Während Blank daran gelegen 1st, die
Diskontinuität zwischen vorchristlichem, religionsgeschichtlichem „Priestertum“ Uun! dem Handeln Jesu
aufzuzeigen un dem heutigen Priester bewußt machen, nımmt Schlier dıe typologische Deutung
des Lebens Jesu 1n kultischen Kategorien (Hebr) als gegeben hın und bestimmt das kirchliche Amt als
christusförmigen Heilsdienst 1n der Nachfolge des priesterlichen Dienstes Christı.
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matischen Aspekten gew1dmet worden. Das umfangreiche erarbeitete Material kann
hier DUr sehr knapp wiedergegeben werden.

Der biblische Ansatz des iırchlichen Amts iSt gerade nıcht das alttestamentliche
Priestertum; diese Funktion des Priesterlichen 1im religionsgeschichtlichen Sınn wird
entweder allein für Christus in Anspruch CNOMMCN, der sie zugleich überhöht und
eendet (Hebräerbrief), oder für die Gläubigen insgesamt (1 etr Z —; Apok) Das
kirchliche Amtspriestertum hingegen hat seine entscheidende Grundlage 1 Vorste-
heramt (Presbyter) und etztlich 1m Zeugnisamt für Christus 1n der Gemeinde un
VOr der Gemeinde. Rahner 51 tragt die Ergebnisse ZuLt ZUSAMMECN, indem fest-
stellt, bei der Wesensbestimmung des Priestertums dürfe I1Nan Aaus theologischen und
geschichtlichen Gründen nicht ausgehen VO  a den Vollmachten der Leitung der Eucha-
ristie und der sakramentalen Sündenvergebung, auch nıcht VO Begriff des Mittlers
oder der Dreistufigkeit des hierarchischen Amts,; das sich VO' übrigen olk Gottes
unterscheide; der Ansatz für das richtige Verständnis musse vielmehr VO Wesen der
Kırche als Sakrament der 1n Glaube, Hoffnung un Liebe AaNgSCHOMMENEN Selbstzusage
Gottes her BA werden. Die Aufgabe des christlichen Priesters 1st ıne spezifische
Funktion der Verkündigung des Wortes, ıne konzentrierte Darstellung des allge-
meınen Auftrags der Kirche. Das sakramentale TIun erwächst YST als besondere Orm
aus diesem grundlegenden Verkündigungsauftrag.

„Der Priester ıst der, auf une Gemeinde bezogene, ım Auftrag der Kiırche als
ganzer UN amtlıch redende Verkünder des Wortes Gottes derart, daß ıhm dıe
sakramental höchsten Intensitätsgrade dieses Wortes anvertraut sınd.“ Die Verkün-
digung des Wortes Gottes 1St nıcht blofß Mitteilung einer Botschaft, sondern effiziente
Information, 1m Glauben erfahrbares und fruchttragendes Wirksamwerden des Geistes
Gottes. Die amtliche Verkündigung in Auftrag und Gemeinschaft der SanzZenN Kirche
besitzt ine besondere Dichte, die LLU.  — auch der Funktion des Vorstehers be1i der
Eucharistie zukommt. „Minister 1n perfectione hu1lus sacrament1ı (eucharistici) nıh;l
agıt e  N1Ss1 quod proferat verba Christi:“ Der Diener 1mM Vollzug dieses Sakraments LTUL

nıchts, als die Worte Christi vorzutragen 5T Die Verkündigung des sakramentalen
Wortes 1St 1im Verlauf der Kirchengeschichte immer mehr dem Amtspriester zugewlesen
worden. Seıin TIun in der Eucharistiefeier hat eshalb aber nıcht den Sınn, 1ne gleich-
Sa magische Formel anzuwenden, durch dıie Christi Gegenwart herbeigezwungen
würde: 1n der danksagenden Verkündigung VO  w 'Tod un Auferstehung des Herrn
wırd vielmehr, WwW1e Neuen Testament nachgewiesen wurde und WwI1e immer
Glaube der Kırche WAar, Christus selbst wirksam.

50 Walter Kasper, Neue Akzente 1mM dogmatischen Verständnis des priesterlichen Dienstes, 1n ! Con-
ciılıum (1969) 164—170; ders., Dıie Funktion des Priesters 1n der Kirche, 1n Geist un Leben 47 (1969)
102-116; arl Rahner, Der theologische Ansatzpunkt für dıie Bestimmung des Wesens des Amtspriester-
Lums, 1n: Concilium (1969) 194—197.
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Kasper stellt mehr den Nachfolgegedanken 1n den Vordergrund und versteht
daher das Amt vornehmlich als Kristallisationskern der FEinheit aller 1n Christus.
Damıt welst aber auch die Funktion des Amts über konftessionelle renzen hinaus,
denn die Einheit der Kirche ÖISE auf die größere Einheit der aNZEN Menschheit
bezogen. Sie 1St siıgnum et e 10r  um unıtatıs der Welt.“ Insotern also gerade
das kirchliche Amt 1n hervorragender Weiıse den tortlebenden Christus repräsentiert,
kommt ıhm dıe Aufgabe Z zeichenhaf die Brüderlichkeit Christi vorzuleben. 99  je
Mahlgemeinschaft Jesu mit den nıcht mehr ZUr Einheit der sakralen Tempelgemeinde
Gehörenden“ könnte „ein sehr dynamisches Kriterium für ine die Kirche als
Institution gebundene Idealvorstellung VO  - eucharıistischer Gemeinschaft bilden.“ 55

Das kirchliche Amt wiıird VO  3 der Kirche heute wieder als Dıiıenst verstanden, der
nıcht Aaus eigener Vollmacht, sondern 1Ur als Von Gott geschenkter verwaltet werden
kann. Je mehr Sanz Z „Zeichen des Handelns Christi“ wird, verliert seine
exklusive un kirchenspaltende Bedeutung un mindert zugleich nıcht länger die
Würde aller anderen Gläubigen D Es scheint, als ob sıch hier ein Weg ZUr Überwin-
dung des entscheidenden interkonfessionellen Mißverständnisses eröftnen könnte. Der
protestantische Okumeniker Vilmos ajta meılnt ebentalls, die Institution musse in
den Dienst des Charismatischen gestellt werden un dürfe nıcht ausschließen. „Die
Legıitimität der Struktur (also des Amts 1n der Kirche) äßt sıch 1Ur VO'  3 der Sendung
Zu Dıiıenst ableiten.“ Vajta 1St der Überzeugung, daß nıcht die Diensttunktion als
solche, sondern ihre jeweilige „institutionelle Konkretisierung“ die Christenheit
spalte d

Damıt haben WIr 1L1U  w ZWEL Ergebnisse SCWONNCH, die für 1ISGTrE Frage nach der
Beurteilung der Interkommunion bedeutsam se1in dürften: Erstens 1St einer übertrie-
ben kulttechnischen Auffassung VO Wesen des kırchlichen AÄAmits der Riegel ZC-
schoben. Zweitens oilt LLU  e} 1in posıtıver Hınsicht, dafß mi1t der Zuordnung der sakra-
mentalen Verkündigung den Amtspriester innerhalb eines langen geschichtlichen
Prozesses die Funktion des Verkündigens 1n jedem anderen GEa nıcht schlecht-
hin entfällt Paulus hat der eucharistischen Tischgemeinschaft präsıdiert W1e auch
ohl Presbyter oder Episkopen, ohne 1n uNserem Sınn ordinijert SCWESCH se1n.
Be1i Paulus wırd nıcht einmal VO Vorsteher des Mahles gesprochen, schr liegt
der Nachdruck darauf, dafß der Herr selbst handelt. Ordination durch Handauflegung
wurde zunächst ohl 1LLUTr in Judenchristlichen Gemeinden geübt.“ Es 1St daher durch-
Aaus offen, ob nıcht ıne derartige Eftizienz des Wortes möglıch 1St außerhalb des

54 Kasper, 115
5D Kontroversen, 269
56 Auft dem Weg ZUr Interkommunion?, 560
57 Ebd 561
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UNS geweihter Amlitsträger. Noch Thomas vertritt Ja die These, da{ 1m Noftfall auch
eın ale die Absolution 1mM Namen der Kirche, sakramental erteilen könne 6l

Was geschieht Nun, WeNnNn ıne y]äubige evangelische Gemeinde das Abendmahl
tejert? Nach allem, W as über den Zusammenhang VO  w Wort, Amt und Sakrament
festgestellt wurde, mu{fß mindestens die Möglichkeit offengelassen werden, dafß auch
hıer ıne substantıa sacrament1 WEeNNn auch nıcht 1n voller Weıiıse gegeben 1St, die
einem Katholiken erlauben würde, aktıv daran teilzunehmen, ohne sıch des „Götzen-
dienstes“ schuldig machen und dadurch seinen Glauben

Zur sittlichen Verpflichtungskraft eınes positiv-rechtlichen Verbots

Wenn ZU Verbot der Interkommunion kritische Fragen gestellt werden, kann
keineswegs darum gehen, Recht und Moral gegeneinander auszuspielen. Rechtlich

1St die Frage durchaus eindeutig und für den Katholiken verbindlich geregelt. ber
Rechtsordnung und Sıttlichkeit sind ıhrer NSCH Berührung oder gerade weıl
s1ie sıch beide aut das menschliche Handeln beziehen Je eıgene Bereiche mi1t jeweıils
andersgearteter Zuständigkeit. Auch eın rechtlich schon geregeltes Problem WI1e das
der Interkommunıion kann sittlich relevant werden, weıl Entschuldigungsgründe denk-
bar sınd, die nach dem Grundsatz „Jex 1ON obligat Cu oraVvı incommodo“ VO  w} der
Befolgung der Vorschrift entbinden würden ö Eıne eXCUSAt1O leg1s 1St nach moral-
theologischem Grundsatz L1LUFL dann nıcht zulässıg, WECILLL die VO echt selbst ANSCHC-
benen Sachgründe das Gesetz inhalrtlich decken. Wenn das echt 1LUFr das posıtıviert,
W 4S sıch nach theologischer Erkenntnis als verboten aufdrängt, 1St ıne berechtigte Ent-
schuldigung 1im Gewi1issen nıicht möglich. Deshalb mußten die angegebenen Gründe auf
ihre theologische Beweiskrafl untersucht werden, 38l können, ob eın Katholik
1n einem Einzeltall 1mM Gewıissen ZUFX begründeten Überzeugung gelangen kann, daß

ohne Verrat seinem Glauben mitvollziehen darf, W as die Kirche ihren
Gliedern generell verbietet.

Nach uUuNseTeTr Untersuchung yzlauben WIr Sagc dürten, daß das Glaubensbewulßfet-
seın der Kirche für einen solchen Gewissensentscheid 1n ausreichendem Ma{l objektive
Gründe bereithält. Fın katholischer Christ könnte also Umständen verant-

wOrften, seinen evangelischen Ehepartner YAtAR Abendmahlteier begleiten, ohne seine
Überzeugung VO  3 der Eucharistie verleugnen, weıl weıß, daß Eucharistie hıer
ZWAar nıcht 1n jener dichtesten Form geschieht, die glaubt, aber dafß sıch hier

ine Gemeinsamkeit 1m Glaubenskern und ıne sakramentale Realität handelt,
die bezeugen keinen Hinderungsgrund sieht, dıe darüber hinaus 9}  a gee1gnet
ISt. die Einheit der Ehepartner in Glauben und Verstehen wesentlich tördern und

vertiefen.

Thomas z Aquın, Suppl 8y
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